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I. Anforderungen an den Aufsichtsrat
DieBedeutungdigitalerTechnologienhatsich inden letzten
Jahrzehnten stetig erhöht. Vor 30 bis 40 Jahren ging es „nur“
umEffizienzsteigerungenimBackoffice –„EDV“nanntesich
die Abteilung, die dies verantwortete. Schon dies waren
wichtige Themen, die grundlegende Wettbewerbsposition
eines Unternehmens haben sie in der Regel aber nicht tan-
giert. Das ist heute anders, was z.B. die aktuelle Diskussion
umdieKünstliche Intelligenzeindrücklichzeigt. „Digital“ ist
allgegenwärtig geworden, von digitalen Plattformen über
Social-Media-Marketing bis hin zu Kryptowährungen und
dem autonomen Fahren. DieseThemen sind für das ganze
Unternehmen und nicht nur im IT-Bereich wichtig. Häufig
werden sogar spezielle Einheiten mit Chief Digital Officers
ander Spitze geschaffen, die die ExplorationneuerTechno-
logienmit besonderemNachdruck voranbringen sollen.

KeinUnternehmenkommtdaherumhin, sichmitdenChan-
cenundRisikenderEntwicklungen imBereichderdigitalen
Technologien zu beschäftigen. Entwickelt und umgesetzt
werdenmusseineTransformationsstrategie,diesichimKern
mit den Herausforderungen eines Unternehmens in Wert-
schöpfungundStrukturdifferenziertundvorallemspezifisch
auseinandersetzt unddiedenkurzen Innovationszyklen im
Bereich der digitalen Technologien gerechtwird.

Natürlich ist dies primär eine wichtige Aufgabe des Vor-
standsundauchdes gesamtenManagements einesUnter-
nehmens. Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es zu gewähr-
leisten,dassgenaudiesauchpassiert.Diesgelingtnur,wenn
im Aufsichtsrat die dafür erforderlichen Kompetenzen
vorhanden sind. Grundsätzlichmuss ein Aufsichtsrat vier
Anforderungen gerecht werden:

• Digitalkompetenz im Vorstand sicherstellen:Gibt
es imVorstand ausreichendKompetenz für die Explo-
ration der Chancen und Risiken neuer Technologien?
Weiß der Vorstand, wie Kunden und Wettbewerber
mit neuen digitalen Technologien umgehen?

• Strategie hinterfragen: Liegt eine plausible Stra-
tegie für die digitale Transformation vor? Ist diese
noch aktuell? Wurde diese mit anderen Strategien
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abgestimmt? Können die neuen Technologien das
etablierte Geschäftsmodell zu neuem, signifikantem
Wachstum führen, vollkommen neue Geschäfts-
modelle ermöglichen oder gar das Unternehmen (in
Gänze) infrage stellen?

• Technologische Trends einordnen: Wie relevant
sind die aktuellen technologischen Innovationen kon-
kret für dieses Unternehmen?Wo zeichnen sich sinn-
volle Anwendungsfelder im Unternehmen ab?Welche
Perspektiven haben die Technologieanbieter?

• Betriebder IT-Systeme sicherstellen:Hat dasUnter-
nehmen alles getan, um den störungsfreien Betrieb
der IT-Systeme zu gewährleisten?Wurden Sicherheits-
risiken systematisch analysiert?

Die Dringlichkeit dieser Themen richtet sich nach dem
absehbarenDigitalisierungspotenzialderProdukteundder
Prozesse eines Unternehmens. Ist es bei beiden hoch, wie
das z.B. bei einemMedien- oder einem Handelsunterneh-
men sicherlich der Fall ist, dann sollte es mehrere Digital-
experten imAufsichtsrat geben, die allen vier Anforderun-
gen gerecht werden. Zudem sollten die weiteren
AufsichtsratsmitgliederderartigerUnternehmenzumindest
einGrundverständnis vonderBedeutungvon„DigTech“ für
dieStrategie sowiederwichtigsten technologischenTrends
haben. Nur wenige Unternehmen sind heute vorstellbar,
bei denen es reicht, wenn zumindest ein Mitglied des Auf-
sichtsrats sich indenvierFeldernauskennt.Aberzumindest
diesen einen Digitalexperten sollte es auch dort geben.

II. Die Situation in Deutschland
In57%unddamit ingut jedemzweitengrößerendeutschen
Unternehmen gibt esmittlerweile mindestens einen Digi-
talexperten unter den Vertretern der Anteilseigner im
Aufsichtsrat. Dies zeigt die neueste Ausgabe einer Studie
der Autoren zur Digitalkompetenz. Wie 2018 und 2021
wurdenwiederdieLebensläufeder vondenAnteilseignern
entsandtenMitgliederderAufsichtsräte vonDAX-,MDAX-,
TecDAX- und den größten 50 Familienunternehmen ana-
lysiert. Bei den DAX-Unternehmen sieht es bezüglich der
Digitalkompetenz am besten aus: 78% der Unternehmen
verfügen über mindestes einen Digitalexperten im Auf-

ED
e. Schon. Scho
WettbewerbsWettbewe
Regel aber nichtgel aber nic

tuelle Diskussioelle Disku
gt. „Digita„Digital“ istlaaa

rmen übermen über
gen undn und
ganzenze

fig

•
nene
der ITde
risiken srisike

Dringlichkeitringlichk
barenDigitalisienDigital

eines Untenes Unt
einemeine



51Der Aufsichtsrat | 04/2024

BEITRAG

sichtsrat. In MDAX, TecDAX und bei den Family50 sind es
46%, 57% bzw. 50% und damit rund die Hälfte, die dieser
Mindestanforderung aktuell gerecht werden.

2018 hatten nur 19% der Unternehmen mindestens einen
DigitalexpertenaufderKapitalseite imAufsichtsrat.2021 lag
dieseQuotebei55%,d.h.esgabeinendeutlichenSprungvon
2018auf2021undnurnocheinekleineVerbesserungzwischen
2021 und 2023. Einen deutlichen Sprung nach vorn haben
zuletztdiegroßenFamilienunternehmengemacht;dieAnzahl
derUnternehmenindiesemSegmentmitmindestenseinem
Digitalexperten imÜberwachungsgremiumist von2021auf
2023 von 28% auf 50% gestiegen. InMDAX und TecDAX hat
sich die Situation von 2021 auf 2023 dagegen sogar wieder
verschlechtert;derAnteilderUnternehmenmitmindestens
einem Digitalexperten ist im MDAX um 14 Prozentpunkte
und imTecDAX sogar um16 Prozentpunkte gefallen.

Einen Digitalexperten im Aufsichtsrat zu haben ist besser,
alskeinenzuhaben.AberdieMöglichkeiteneineseinzelnen
Digitalexperten sind begrenzt. Dies gilt besonders dann,
wenn das Gremium groß ist. Und das Problem ist umso
größer, je höher die oben bereits erwähnte Bedeutung
digitalerTechnologien füreinUnternehmen ist.Abb. 1zeigt
diediesbezüglicheSituation indengroßendeutschenUnter-
nehmen. 57% der Unternehmen haben mindestens einen
Digitalexperten im Aufsichtsrat. In 27% der Unternehmen
ist es auch genau einDigitalexperte, in immerhin 16% sind
es zwei. Drei und mehr Digitalexperten finden sich nur in
14%aller indieStudie einbezogenenUnternehmen.Dies ist
ernüchterndunderschreckendzugleich –nurwenigeUnter-
nehmen (bzw. deren Eigentümer) scheinen bisher der
Meinungzusein,dassdieBedeutungdigitalerTechnologien
für ihr Unternehmenwirklich groß ist.

Abb. 1: Anzahl der Digitalexperten im Aufsichtsrat
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III. Ansatzpunkte zur Verbesserung
DieDigitalkompetenz indeutschenAufsichtsrätenhat sich
über die letzten fünf Jahre zwar verbessert, liegt aber ins-

gesamt leider noch auf zu geringem Niveau. Viele Unter-
nehmenverfügenüber keineneinzigenDigitalexperten im
Überwachungsgremium, nur wenige über mehr als einen
einzelnen Experten. Es ist zu befürchten, dass dies den
DruckaufdieVorständenicht erhöht, sichmitderdigitalen
Transformationzubeschäftigen –zumSchadenderUnter-
nehmen und auch der gesamten Volkswirtschaft. Es ist
wichtig, diesen Zustand in den nächsten fünf Jahren und
damit bis zum Abschluss einer vollständigen „Wiederbe-
setzungsrunde“ zu verbessern.

DieAnteilseignerbestimmen ihreVertreter imAufsichtsrat.
Ganzoffensichtlich fehlt inderBreitenochdernachdrück-
liche Wille vieler Anteilseigner, den Aufbau von Digital-
kompetenz systematisch und nachdrücklich zu fördern,
oderdasBewusstsein für dieNotwendigkeit hierfür.Durch
eine höhere Priorisierung digitaler Kompetenzen (wie sie
oben genannt sind) bei der Identifikation und Bewertung
vonKandidatenundauchdurchdieErweiterungdes „Such-
raums“ könnte dies einfach geändert werden.

» Der Schlüssel für eine

Verbesserung liegt in den Händen der

Anteilseigner und insbesondere

der Beteiligungsgesellschaften. «

Der Wille der Anteilseigner zur Verbesserung der Situation
ist sicherlich entscheidend. Daneben ist die Weiterbildung
bereitsbestellterAufsichtsräteeinnaheliegenderAnsatz.Dazu
sind auf die Zielgruppe spezifisch zugeschnittene Angebote
notwendig.Sehr förderlichwärees,wennUnternehmenaus-
gewähltenAufsichtsratsmitgliedern spezifischeBudgets auf
demWegzumDigitalexpertenzurVerfügungstellenwürden.

MehrTransparenzkönnteebenfallshelfen.PauschaleAussagen,
wie sie in den Berichten zur Selbstevaluierung von Aufsichts-
rätenzudenunterschiedlichstenThemenhäufigzufindensind,
reichennichtaus.ZielführenderwäreeineErläuterung,welche
der vier obengenanntenKompetenzenvonwelchemMitglied
des Aufsichtsrats konkret abgedeckt werden. Für Investoren
undAnalystenwärensolchedetaillierterenAngabenebenfalls
hilfreich. Über den Deutschen Corporate Governance Kodex
könnte eine solche Empfehlung umgesetztwerden.
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